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Gemeinde Rettenberg

29.02.2016 - c) Neufestsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes. 5. ... Zum Vollzug des Haushaltsplanes (Beschaffungen und Darlehen) ergeht folgender. 
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Gemeinde Rettenberg Südlichstes Brauereidorf Deutschlands



Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom Montag, den 29.02.2016 in Rettenberg (öffentlich) 19.30 Uhr bis 23.35 Uhr Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen; erschienen sind nachstehende Mitglieder, also mehr als die Hälfte:



Vorsitzender: Kunz Oliver, erster Bürgermeister Tanzer Thomas, zweiter Bürgermeister Wiedemann Huberta, dritte Bürgermeisterin Dengel Michael Göhl Bernhard Herb Dietmar Herlein Barbara Holzer Stefan Honold Gerhard Herz Josef Herz Raimund Mägdefrau Tobias Roth Peter Schweiger Sylvester Vogel Florian Weizenegger Christian



Die Beschlussfähigkeit war damit festgestellt. Entschuldigt fehlten folgende Mitglieder:



Unentschuldigt fehlten die Mitglieder:



Neß Michael



Wegen persönlicher Beteiligung nahmen folgende Gemeinderatsmitglieder an der Beratung und Beschlussfassung zu folgenden TOP nicht teil: Zur Sitzung waren außerdem geladen und erschienen, bzw. als Zuhörer anwesend: Ursula Dietrich (Kämmerin), Tanja Oswald (Leitung Tourist-Info), Frau Metzger (Allgäuer Anzeigeblatt), Herr Schad, Frau Denz, Herr Birker, Herr Haas, Herr Hiemer Vorsitzender



Schriftführerin



Oliver Kunz Erster Bürgermeister



Christin Fenner 03.03.2016



Tagesordnung (Seite 1 – 8) öffentlich: 1. Bekanntgaben 2. Genehmigung des öffentlichen Sitzungsprotokolls vom 15.02.2016 3. Erlass der Haushaltssatzung 2016 a) Satzungsbeschluss samt Anlagen b) Stellenpläne c) Finanz- und Investitionsplan 2017-2019 d) Beschaffungen und Darlehen 4. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung; a) zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Rettenberg (BGS-WAS) b) zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Rettenberg (BGS-EWS) c) Neufestsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes 5. Bauantrag Bernhard Schöffmann; Erweiterung des bestehenden Maschinenstadels in Rettenberg 6. Bauantrag Peter Haas, Burgberg; Neubau Einfamilienhaus mit Keller und Garage in Rettenberg 7. Bauantrag Helmut Hiemer, Immenstadt; Neubau Einfamilienhaus mit Keller und Garage in Rettenberg 8. Neubau Kindertagesstätte Rettenberg; Vergabe der Planungsleistungen 9. Wasseranschluss Brackenberg; Durchführung der Maßnahme 2016 10. Breitbandausbau Rettenberg; Breitbandförderung des Bundes; Vergabe der Beratungsleistungen zum Bundeförderprogramm Breitband 11. Neuerstellung der gemeindlichen Homepage 12. Verschiedenes; Auftragsvergabe „Kirchstraße“



Sodann wurde in die Tagesordnung eingetreten. Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:
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TOP 2 Anwesend: 16 Abstimmung: 16 für / 0 gegen – den Beschluss Genehmigung des öffentlichen Sitzungsprotokolls vom 15.02.2016 Beschluss: Der Gemeinderat hat gegen das vorgelegte Gemeinderatssitzungsprotokoll vom 15.02.2016 öffentlicher Teil keine Einwendungen oder Anregungen und genehmigt dieses vorbehaltlos.



TOP 3 Anwesend: 16 Abstimmung: s.u. für / 8 gegen - den Beschluss Erlass der Haushaltssatzung 2016 a) Satzungsbeschluss samt Anlagen b) Stellenpläne c) Finanz- und Investitionsplan 2017-2019 d) Beschaffungen und Darlehen Zu a) Satzungsbeschluss samt Anlagen Beschluss:



16/0



Haushaltssatzung der Gemeinde Rettenberg - Landkreis Oberallgäu für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Rettenberg folgende Haushaltssatzung: §1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.



8.178.100,00 Euro 3.999.900,00 Euro §2



Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 865.360,00 Euro festgesetzt. §3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 3.562.000,00 Euro festgesetzt.
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§4 Die Steuersätze (Hebesätze) für die nachstehenden Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) b) für die Grundstücke (B) 2. Gewerbesteuer



420 v. H. 400 v. H. 380 v. H.



§5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf 1.000.000,00 Euro. §6 Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. §7 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft. Anlagen zum Haushaltsplan 2016 Zu b) Stellenpläne Beschluss:



16/0



Als Anlage zum Haushaltsplan 2016 wurden die Stellenpläne für die Beamten und Beschäftigten vorgetragen. Der Gemeinderat nimmt diese zur Kenntnis und erteilt die Zustimmung. Zu c) Finanz- und Investitionsplan 2017 - 2019 Beschluss:



16/0



Dem vorgelegten Finanz- und Investitionsplan wird zugestimmt. Zu d) Beschaffungen und Darlehen Beschluss:



16/0



Zum Vollzug des Haushaltsplanes (Beschaffungen und Darlehen) ergeht folgender Beschluss: 1. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die im Haushalt vorgesehenen Beschaffungen zu vergeben. In der Regel sind Vergleichsangebote einzuholen. Dem wirtschaftlich günstigsten Anbieter ist der Zuschlag zu erteilen. 2. Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, die im jeweiligen Haushalt vorgesehenen Kreditaufnahmen, sowie Umschuldungen und die Neufestsetzung der Zinssätze bei Ablauf der Zinsbindung zu den Konditionen des wirtschaftlich günstigsten Bieters zu tätigen.
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TOP 4 Anwesend: 16 Abstimmung: s.u. für / 8 gegen - den Beschluss Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung; a) zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Rettenberg (BGS-WAS) b) zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Rettenberg (BGS-EWS) c) Neufestsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes zu a) Beschluss:



16/0



Der Gemeinderat stimmt der 1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Rettenberg (BGS-WAS) zu. Sie tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft. Die Änderungssatzung der BGS-WAS wird diesem Beschluss beigeheftet und ist Bestandteil des Beschlusses. zu b) Beschluss:



16/0



Der Gemeinderat stimmt der 1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Rettenberg (BGS-EWS) zu. Sie tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft. Die Änderungssatzung der BGS-EWS wird diesem Beschluss beigeheftet und ist Bestandteil des Beschlusses. zu c) Beschluss:



16/0



Der Gemeinderat senkt den kalkulatorischen Zinssatz ab dem Haushaltsjahr 2015 (Vermögensjahr 2014) von bisher 5,5 % auf 4,0 %.



TOP 5 Anwesend: 16 Abstimmung: 16 für / 0 gegen - den Beschluss Bauantrag Bernhard Schöffmann Erweiterung des bestehenden Maschinenstadels in Rettenberg Beschluss: Der Gemeinderat stellt fest, dass zum Bauantrag von Herrn Bernhard Schöffmann auf Erweiterung des bestehenden Maschinenstadels, auf dem Grundstück Fl.Nr. 381, Gemarkung Rettenberg, das gemeindliche Einvernehmen erteilt wird. Folgende Auflagen und Bedingungen sind zu beachten: 1. Die Privilegierung des Vorhabens muss vorliegen. 2. Das anfallende Oberflächenwasser ist fachgerecht auf eigenem Grund zu versickern und darf nicht auf öffentliche Verkehrsfläche abgeleitet werden. 3. Auf die Ausübung des Winterdienstes besteht kein Rechtsanspruch!
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TOP 6 Anwesend: 16 Abstimmung: 16 für / 0 gegen - den Beschluss Bauantrag Peter Haas, Burgberg Neubau Einfamilienhaus mit Keller und Garage in Rettenberg Beschluss: Der Gemeinderat erteilt dem Bauantrag von Herrn Peter Haas auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Keller und Garage Fl.Nr. 69/4, Gemarkung Rettenberg, das gemeindliche Einvernehmen unter folgenden Auflagen und Bedingungen: 1. Alle mit Vorbescheid vom 19.05.2010 auferlegten Auflagen und Bedingungen, im Besonderen aus immissionsrechtlicher Sicht mit Blick auf die angrenzende Engelbrauerei, das gemeindliche Freibad und des Telekommunikationsgebäude sind analog bei diesem geplanten Bauvorhaben zu beachten. 2. Das Vorhaben ist fachgerecht auf Kosten des Antragstellers an die öffentliche Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtung anzuschließen. Mit der Entstehung der Beitragspflicht wird von Seiten der Gemeinde Rettenberg der Beitrag veranlagt. Die voraussichtliche Höhe des Herstellungsbeitrags zur öffentlichen Wasserversorgungsanlage/Entwässerungseinrichtung wird nach Fertigstellung des Gebäudes von der Gemeinde Rettenberg errechnet und vom Bauantragsteller entsprechend erhoben. 3. Das anfallende Oberflächenwasser/Drainagewasser etc. ist fachgerecht auf eigenem Grund zu versickern bzw. der Regenwasserkanalisation zuzuleiten und darf nicht auf den öffentlichen Straßen- und Wegegrund abgeleitet werden. Ebenso wenig darf es in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden. Die Versiegelungen der Zufahrts-/Stellplatzflächen sind auf das unumgängliche Maß zu beschränken. 4. Für das Vorhaben sind mindestens 2 Stellplätze anzulegen (Garagenstellplätze werden darauf angerechnet). 5. Die Höhenabnahme ist vor Baubeginn auf Kosten des Antragstellers zu veranlassen, damit diese einvernehmlich zwischen der Gemeinde Rettenberg, der Bauaufsichtsbehörde und der Bauherrnschaft vorgenommen werden kann. 6. Auf die Ausübung des Winterdienstes besteht kein Rechtsanspruch! 7. Seitens und auf Kosten des Bauherrn ist vor Baubeginn eine Beweissicherung durchzuführen. Sollten durch eine Bebauung Schäden an der gemeindlichen Straße / Wasser / Kanal entstehen, sind diese wiederum vom Bauherrn zu übernehmen. 8. Vor Baubeginn ist in Absprache mit der Gemeinde der aktuelle Verlauf der öffentlichen Versorgungs- und Entwässerungsleitung zu prüfen. (Eine Überbauung ist nicht gestattet) 9. Mit Blick auf die vorgelegte Planung wird auf eine ortstypische Bebauung hingewiesen, die möglichst entsprechend umgesetzt werden sollte.



TOP 7 Anwesend: 16 Abstimmung: 16 für / 0 gegen - den Beschluss Bauantrag Helmut Hiemer, Immenstadt; Neubau Einfamilienhaus mit Keller und Garage in Rettenberg Beschluss: Der Gemeinderat erteilt dem Bauantrag von Herrn Helmut Hiemer auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Keller und Garage Fl.Nr. 69/4, Gemarkung Rettenberg, das gemeindliche Einvernehmen unter folgenden Auflagen und Bedingungen: 1. Alle mit Vorbescheid vom 19.05.2010 auferlegten Auflagen und Bedingungen, im Besonderen aus immissionsrechtlicher Sicht mit Blick auf die angrenzende
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3.



4. 5. 6. 7. 8.
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Engelbrauerei, das gemeindliche Freibad und des Telekommunikationsgebäude sind analog bei diesem geplanten Bauvorhaben zu beachten. Das Vorhaben ist fachgerecht auf Kosten des Antragstellers an die öffentliche Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtung anzuschließen. Mit der Entstehung der Beitragspflicht wird von Seiten der Gemeinde Rettenberg der Beitrag veranlagt. Die voraussichtliche Höhe des Herstellungsbeitrags zur öffentlichen Wasserversorgungsanlage/Entwässerungseinrichtung wird nach Fertigstellung des Gebäudes von der Gemeinde Rettenberg errechnet und vom Bauantragsteller entsprechend erhoben. Das anfallende Oberflächenwasser/Drainagewasser etc. ist fachgerecht auf eigenem Grund zu versickern bzw. der Regenwasserkanalisation zuzuleiten und darf nicht auf den öffentlichen Straßen- und Wegegrund abgeleitet werden. Ebenso wenig darf es in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden. Die Versiegelungen der Zufahrts-/Stellplatzflächen sind auf das unumgängliche Maß zu beschränken. Für das Vorhaben sind mindestens 2 Stellplätze anzulegen (Garagenstellplätze werden darauf angerechnet). Die Höhenabnahme ist vor Baubeginn auf Kosten des Antragstellers zu veranlassen, damit diese einvernehmlich zwischen der Gemeinde Rettenberg, der Bauaufsichtsbehörde und der Bauherrnschaft vorgenommen werden kann. Auf die Ausübung des Winterdienstes besteht kein Rechtsanspruch! Seitens und auf Kosten des Bauherrn ist vor Baubeginn eine Beweissicherung durchzuführen. Sollten durch eine Bebauung Schäden an der gemeindlichen Straße / Wasser / Kanal entstehen, sind diese wiederum vom Bauherrn zu übernehmen. Vor Baubeginn ist in Absprache mit der Gemeinde der aktuelle Verlauf der öffentlichen Versorgungs- und Entwässerungsleitung zu prüfen. (Eine Überbauung ist nicht gestattet) Mit Blick auf die vorgelegte Planung wird auf eine ortstypische Bebauung hingewiesen, die möglichst entsprechend umgesetzt werden sollte.



TOP 8 Anwesend: 16 Abstimmung: 16 für / 0 gegen - den Beschluss Neubau Kindertagesstätte Rettenberg; Vergabe der Planungsleistungen Beschluss: Der Gemeinderat Rettenberg vergibt die Planungsleistungen für das Neubauvorhaben „Kindertagesstätte Rettenberg“ an das Architekturbüro Fischer & Gibbesch, Architekten GbR, Hindelanger Str. 35, 87527 Sonthofen zum Angebotspreis von 208.000 EUR/Netto (= 247.520,00 EUR/Brutto). Für die weiteren Planungsleitungen (Innenarchitektur, Freiraum sowie besondere Leistungen) wird im Bedarfsfall der Auftrag an das Büro Brandschutz Allgäu, Hindelanger Str. 35, 87527 Sonthofen zum Angebotspreis von 76.000 EUR/Netto (= 90.440,00 EUR/Brutto) vergeben. Eine Beauftragung hat erst zu erfolgen, wenn Seitens des Bistums Augsburg eine konkrete Aussage zur Fl. Nr. 68/0 der Gemarkung Rettenberg getroffen wurde. Ggf. hat bis dahin eine stufenweise Beauftragung des Architekturbüros zu erfolgen, um weitere Zeitverluste zu vermeiden. Erster Bürgermeister Oliver Kunz, bei dessen Verhinderung Zweiter Bürgermeister Thomas Tanzer werden ermächtigt, die damit verbundenen Erklärungen abzugeben und Verträge zu schließen.
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TOP 10 Anwesend: 16 Abstimmung: 16 für / 0 gegen - den Beschluss Breitbandausbau Rettenberg; Breitbandförderung des Bundes; Vergabe der Beratungsleistungen zum Bundesförderprogramm Breitband Beschluss: Der Gemeinderat Rettenberg stimmt der Vergabe der Beratungsleistungen für das Bundesförderprogramm Breitband an die Fa. Corwese GmbH, Fritz-Müller-Str. 3a, 82229 Seefeld zum Angebotspreis von bis zu 47.340,00 EUR zu und ermächtigt Ersten Bürgermeister Oliver Kunz, bei dessen Verhinderung Zweiten Bürgermeister Thomas Tanzer die Beauftragung durchzuführen, Erklärungen abzugeben und Verträge zu schließen.



TOP 12 Anwesend: 16 Abstimmung: 16 für / 0 gegen - den Beschluss Verschiedenes Auftragsvergabe „Kirchstraße“ Beschluss: Der Gemeinderat erteilt der Fa. Dobler GmbH & Co. KG, Kempten den Zuschlag zum Gesamtpreis von 205.695,15 EUR. Erster Bürgermeister Oliver Kunz, bei dessen Verhinderung Zweiter Bürgermeister Thomas Tanzer werden ermächtigt, alle hiermit verbundenen Erklärungen abzugeben.



8



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Gemeinde Rettenberg 

05.02.2018 - TOP 3 Anwesend: 16 Abstimmung: 16 fÃ¼r / 0 gegen â€“ den Beschluss. Genehmigung des Ã¶ffentlichen Sitzungsprotokolls vom 15.01.2018.
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Gemeinde Rettenberg 

vom Montag, den 22.10.2018 in Rettenberg. Es wurden folgende BeschlÃ¼sse gefasst: TOP 1 Anwesend: 13 Abstimmung: z.K. fÃ¼r / gegen - den Beschluss.
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Gemeinde Rettenberg 

12.12.2016 - Holzer Stefan. Honold Gerhard. Mägdefrau Tobias. Neß Michael. Roth Peter ... b) Sachstand Hubert Müller. 2. Genehmigung des öffentlichen ...
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Gemeinde Rettenberg 

Der Gemeinderat hat gegen das vorgelegte Gemeinderatssitzungsprotokoll vom 16.01.2017 ... Der Gemeinderat erteilt zum Bauantrag des Herrn Michael JÃ¶rg, ...
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Gemeinde Rettenberg 

21.11.2016 - Beschluss zur Finanzierung der Kosten. 6. Genehmigung der Verordnung Ã¼ber den Ladenschluss an Sonn- und Feiertagen fÃ¼r das Jahr 2017.
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Gemeinde Rettenberg 

28.09.2015 - Prüfungsrecht nicht ausgeübt wird. Unabhängig von der Anwendung des Genehmigungsfreistellungsverfahrens ist folgendes zu beachten: 1.










 


[image: alt]





Gemeinde Rettenberg 

Versiegelungen der. ZufahrtsflÃ¤chen sind auf das unumgÃ¤ngliche MaÃŸ zu beschrÃ¤nken. 3. Die HÃ¶henabnahme des Vorhabens ist einvernehmlich zwischen der ...
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Gemeinde Rettenberg 

26.11.2018 - TOP 5 Anwesend: 13 Abstimmung: 13 fÃ¼r / 0 gegen - den Beschluss ... Kanal- und Wasserleitungssanierung im Bereich Bichelweg (im ...
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Gemeinde Rettenberg 

14.12.2015 - Honold Gerhard. Herz Josef. Herz Raimund. MÃ¤gdefrau Tobias. NeÃŸ Michael. Roth Peter. Schweiger Sylvester. Der Vorsitzende stellt einen ...
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Gemeinde Rettenberg 

Mägdefrau Tobias. Neß Michael ... Bauantrag Hubert Müller. Errichtung .... Der Gemeinderat erteilt zum Bauantrag des Hubert Müller, Sonthofener Str. 23, 87549.
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Gemeinde Rettenberg 

15.12.2017 - Dies wurde bislang durch die AufstiegsmÃ¶glichkeit mit der Sesselbahn gewÃ¤hrleistet. Der HÃ¶henpanoramaweg an der Mittelstation wird ohne. Liftbetrieb nicht prÃ¤pariert. Die Rodelbahn und der HÃ¶henpanoramaweg mÃ¼ssen deshalb gesperrt w
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Gemeinde Rettenberg 

13.06.2016 - Herlein Barbara. Herz Josef. Herz Raimund. Holzer Stefan. Honold Gerhard. MÃ¤gdefrau Tobias. NeÃŸ Michael. Roth Peter. Schweiger Sylvester.
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Gemeinde Rettenberg 

Der Gemeinderat ist damit einverstanden, das ArchitekturbÃ¼ro Fischer & Gibbesch Sonthofen mit der ersten Phase der Planung (LP1-4 und Begleitung des ...
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Gemeinde Rettenberg 

15.02.2016 - Das Vorhaben ist fachgerecht auf Kosten des Antragstellers an die öffentliche ... mit den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung über eine ...
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Gemeinde Rettenberg 

10.09.2018 - 4. Auf die AusÃ¼bung des Winterdienstes besteht kein Rechtsanspruch! TOP 8 Anwesend: z.K. Abstimmung: fÃ¼r / gegen - den Beschluss.
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Gemeinde Rettenberg 

16.07.2018 - TOP 1 Anwesend: 16 Abstimmung: z.K. fÃ¼r / gegen - den Beschluss ... gegen das vorgelegte Gemeinderatssitzungsprotokoll vom 25.06.2018.
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Gemeinde Rettenberg 

25.07.2016 - Herb Dietmar. Herlein Barbara. Herz Josef. Herz Raimund. Honold Gerhard. MÃ¤gdefrau Tobias. NeÃŸ Michael. Roth Peter. Schweiger Sylvester.
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Gemeinde Rettenberg 

25.06.2018 - TOP 1 Anwesend: 13 Abstimmung: z.K. fÃ¼r / gegen - den Beschluss. Bekanntgaben. 1) Hochwasser. 1) Hochwasser. Der Vorsitzende informiert ...
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Gemeinde Rettenberg 

01.09.2015 - d) Beschaffungen und Darlehen. 4. ... Kreditaufnahmen, sowie Umschuldungen und die Neufestsetzung der ZinssÃ¤tze bei. Ablauf der ...
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Gemeinde Rettenberg 

30.11.2015 - Hr. Lehner (PBU Kempten), Hr. Voss, Hr. Jörg, Hr. Lochbihler, Fr. Oswald, Hr. Reitstetter, Hr. Betz,. Hr. Hartmann. Vorsitzender. Schriftführerin.
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Gemeinde Rettenberg 

Herlein Barbara. Honold Gerhard. Herz Josef. Herz Raimund. Holzer Stefan. KÃ¶berle Stefan. MÃ¤gdefrau Tobias. NeÃŸ Michael. Roth Peter. Schweiger Sylvester.
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Gemeinde Rettenberg 

Verschmutzungen zu reinigen. TOP 6 Anwesend: 16 Abstimmung: 16 fÃ¼r / 0 gegen ... kanal eingeleitet werden. 3. Auf die AusÃ¼bung des Winterdienstes besteht ...
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Gemeinde Rettenberg 

19.03.2018 - Der Gemeinderat hat gegen das vorgelegte Gemeinderatssitzungsprotokoll vom 05.03.2017 Ã¶ffentlicher Teil keine Einwendungen oder ...
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Gemeinde Rettenberg 

20.03.2017 - Der Gemeinderat Rettenberg vergibt fÃ¼r den Bau der KITA Rettenberg das Gewerk. â€žErdarbeiten mit Baumeisterâ€œ zur Angebotssumme von ...
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